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Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 21.09.2021  nichtöffentlich 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 23.09.2021  öffentlich 

Gemeindevertretung 29.09.2021  öffentlich 

 
Titel 
 
Sachstandsbericht stationäre Messanlage 
 
Mitteilungstext: 
 
Stationäre Messanlagen für die Standorte: Bürstädter Straße, Darmstädter Str. und 
Rheinstraße (Wattenheim) 

 

Am 14.06.2021 wurden, von Herrn Keßler Ordnungsamt der Gemeinde Biblis, die Anträge der 
Standortbestimmungen schriftlich bei der Hessischen Polizeiakademie Wiesbaden (HPA) 
eingereicht. 

Am 13.07.2021 wurden, durch Aufforderung der HPA, kleinere Ergänzungen und weitere 
gewünschte Unterlagen an die HPA übersendet. 

Im Vorfeld wurden Preisanfragen und Einstellungskriterien der Anlagen (automatische 
Erkennung LKW´s), bei verschiedenen Herstellern angefragt. Durch die Anfragen und 
Informationen kamen mehrere Hersteller zur Auswahl (Jenoptik, ESO, Vitronic usw.). 

Anfang September haben wir für die Standorte, je eine Stellungnahme,von der HPA erhalten. 

Bürstädter Straße und Rheinstraße (Wattenheim):  

Da in diesen Bereichen, keine besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten oder ein schutzwürdiger 
Bereich vorhanden ist, es sich um keine geschwindigkeitsbedingte Unfallhäufungsstelle handelt 
und durch diese Standorte laut Statistik keine Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die 
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dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung erfolgen würde, wurden diese Standorte nicht 
freigegeben (siehe Anlage). 

Darmstädter Straße, Höhe Hausnummer 122:  

Durch die naheliegenden Örtlichkeiten Schule und Altersheim, wurde dieser Standort 
genehmigt (siehe Anlage). 

Nach einer telefonischen Rückfrage, ob bei einer Detailänderung im Antrag, sich die 
Entscheidungen, hauptsächlich für Wattenheim, wurde mir durch Herrn Garry Krug von der 
Verkehrspolizei in Heppenheim versichert, dass es nicht an Detailfehlern im Antrag gelegen 
habe sondern an den Kriterien und Vorgaben, an die sich die HPA halten muss. Ein Neuantrag 
würde zu keiner gewünschten Entscheidung führen. 

Im Haushaltsplan 2021 stehen, für die Anschaffung einer Stationären Messanlage, 150.000€ 
bereit, wo wir zurzeit ein aktuelles Angebot vorliegen haben, dass mit einem Komplettpaket inkl. 
Installation der Stationären Messanlage sowie Zubehör für die mobile Messung, in diesem 
Preisfenster liegt. 

Zielführend für die Ausschreibung ist:  

Ein kurzes Messfeld, automatische LKW Erkennung, Mobil einsetzbar, schnelle Lieferung. 

Aktuell wird eine externe Ausschreibung vorbereitet. Eine Investition in dieser Höhe ist 
Ausschreibungspflichtig. 

Sobald die Ausschreibung abgeschlossen und eine Entscheidung getroffen wurde, wird der 
Auftrag unverzüglich folgen. 

 
 




